
 
 

 

Newsletter-01-2022 
 

 

1. Neu: newsletter vom Anwaltsbüro Volker Gerloff 

Wie im letzten Jahr angekündigt, gibt es ab sofort mehr oder weniger regelmäßige 

newsletter von mir zum Thema Flüchtlingssozialrecht und gelegentlich vielleicht auch 

mal darüber hinaus zu sozialrechtlichen Themen. 

Verbreitet gern die Nachricht weiter – Interessierte können sich gern bei mir per e-mail 

melden. 

Ich werde hier aktuelle und/oder für die aktuelle Praxis wichtige Entscheidungen 

vorstellen; die Behördenpraxis kritisch begleiten; Ideen für die Durchsetzung sozialer 

Rechte vorstellen usw. 

Anregungen, Kritik, Lob gern per e-mail an mich. 

 

2. Dauerbrenner: Zwangsverpartnerung 

Alleinstehende und alleinerziehende Erwachsene in Aufnahmeeinrichtungen und 

Gemeinschaftsunterkünften erhalten Regel- bzw. Grundbedarfssätze, die um 10% 

gekürzt sind. Aktuell: 

 

nach §§ 3, 3a AsylbLG: € 330,00 statt 367,00 

nach § 2 AsylbLG:  € 401,00 statt 449,00 

 

Hintergrund: Der Gesetzgeber meint, dass Alleinstehende und Alleinerziehende in 

Sammelunterkünften Einsparungen durch gemeinsames Wirtschaften (vergleichbar mit 

Ehepaaren in Wohnungen) erzielen müssten, so dass die pauschale Kürzung von 10% 

gerechtfertigt sei. 

Viele Gerichte gehen davon aus, dass diese Regelung verfassungskonform auszulegen 

sei: die Kürzung um 10% dürfe nur angewendet werden, wenn die Behörde nachweist, 

dass tatsächlich Einsparungen in diesem Umfang erzielt werden. Im Ergebnis werden 

also volle Leistungen zugesprochen (bspw.: BayLSG vom 29.04.2021 – L 8 AY 122/20). 

Das SG Düsseldorf geht dagegen von Verfassungswidrigkeit aus und hat die Sache 

dem BVerfG vorgelegt (Az. beim BVerfG: 1 BvL 3/21). 

Am SG Berlin halten sich die AY-Kammern bedeckt – soweit ich weiß, gibt es hier noch 

kein einziges Urteil zu dieser Frage. Schade, dass vom größten Sozialgericht 

Deutschlands so wenige (positive) Impulse zu wichtigen Fragen im AsylbLG kommen. 

 

Wichtig: JEDER BESCHEID von Alleinstehenden und Alleinerziehenden in 

Sammelunterkünften IST ANGREIFBAR!  

 

3. BVerfG stellt Fragen zum Vorlagebeschluss des SG Düsseldorf 

Hintergrund: siehe 2.  

Die großen Verbände wurden vom BVerfG angeschrieben. Folgende Fragen 

interessieren das BVerfG: 

- Wie viele Geflüchtete sind von der „Zwangsverpartnerung“ betroffen? 

Sozialbehörden haben “sicherzustellen, dass die 
sozialen Rechte möglichst weitgehend 

verwirklicht werden”  
(§ 2 Abs. 2 HS 2 SGB I) 



- Gibt es alleinstehende / alleinerziehende Leistungsbeziehende in 

Sammelunterkünften, die Leistungen nach SGB II / XII beziehen und trotzdem 

nur den Regelbedarfssatz 2 erhalten? 

- Wie ist die Infrastruktur in den Unterkünften „hinsichtlich gemeinschaftlich 

genutzter Küchen, Sanitär- und Aufenthaltsräume sowie zur gemeinschaftlichen 

Nutzung zur Verfügung gestellter Festnetz- und/oder Internetanschlüsse? 

- Welche Erkenntnisse gibt es über konkrete Synergie- und Einspareffekte in den 

Unterkünften? 

Wer (vor allem zu den letzten 2 Fragen) etwas beitragen kann, sollte sich beim 

Flüchtlingsrat Berlin melden!  

 

4. System der Grundbedarfe nach § 3 AsylbLG vor dem BVerfG 

Das LSG Niedersachsen-Bremen hat dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob das gesamte 

System der Grundbedarfe nach § 3 AsylbLG wegen mangelhafter Bedarfsermittlung 

verfassungswidrig ist (Az. beim BVerfG: 1 BvL 5/21). 

 

Also: ALLE BESCHEIDE NACH § 3 AsylbLG SIND ANGREIFBAR! 

 

5. „Berliner System“ der Eigenanteile für Unterkunftskosten ist rechtswidrig 

Hintergrund: https://posts.gle/RoN2KBT4WuxoQvLA7 und https://harald-

thome.de/files/pdf/redakteur/Harald_2021/Rechte_Anspr%C3%BCche_Eigenanteile_

Sammelunterk%C3%BCnfte.pdf 

Alle „Rechnungen“ des LAF sind rechtswidrige Verwaltungsakte, da es keine 

Rechtsgrundlage gibt (SG Berlin vom 02.07.2021 – S 146 AY 163/20). Da es nie eine 

Rechtsbehelfsbelehrung gibt, gilt für den Widerspruch die Jahresfrist. 

Unterzeichnete „Schuldanerkenntnisse“ sind öffentlich-rechtliche Verträge, die sich an 

§§ 53 ff. SGB X messen lassen müssen und gegen die vor dem SG Berlin geklagt 

werden kann (SG Berlin vom 05.11.2021 – S 90 AY 126/21). Aus meiner Sicht sind 

diese „Schuldanerkenntnisse“ eindeutig nichtig, da ein gleichlautender Verwaltungsakt 

nichtig oder materiell rechtswidrig wäre (§ 58 Abs. 2 SGB X). 

 

Also: ALLE „RECHNUNGEN“ und „SCHULDANERKENNTNISSE“ SIND 

ANGREIFBAR!  

Risiko: Das LAF droht offenbar in einzelnen Fällen mit der Verlegung in „ASOG-

Unterkünfte“ (durch Entzug der Kostenübernahme für die „Verweigerer“) – in „meinen 

Fällen“ habe ich das aber noch nicht erlebt. Daher: Solche Fälle von Anfang an zum 

Anwalt / zur Anwältin geben (generell immer eine gute Idee)! 

 

Das war’s für’s erste – ich brauche ja noch Stoff für die kommenden newsletter.  

Wenn Euch Themen unter den Nägeln brennen, die hier vielleicht gut passen würden: 

Her damit  

 
 

Anwaltsbüro Volker Gerloff  

Immanuelkirchstraße 3-4, 10405 Berlin  

https://www.ra-gerloff.de/  

https://twitter.com/GerloffVolker  

 



Werbung: 

Ich gebe auch Seminare, u.a. zu folgenden Themen: 
 

- AsylbLG und Lebensunterhaltssicherung nach §§ 2, 3 

- AsylbLG und Leistungsminderungen, insbesondere nach § 1a 

- AsylbLG und Krankheit, Behinderung, Pflege 

- Bei Bedarf: alle sonstigen Themen zum AsylbLG 

- Zugang und Ausschluss von Ausländer:innen (insb. EU-

Bürger:innen) im SGB II und SGB XII 
 

Buchungsanfragen gern per e-mail 

 



 
 

 

 

Newsletter-02-2022 
 

 

1. in eigener Sache 

Auf den 1. newsletter gab es ein für mich überraschend starkes Echo – viele newsletter-

Abos und positives feedback. Dafür vielen Dank  

Wenn es Anregungen für Themen im newsletter gibt: sehr gern per e-mail an mich. Wenn 

es passt, werde ich das Thema dann unterbringen. Ich bitte um Verständnis, dass ich nicht 

auf e-mails reagieren werde und auch keine Einzelfallfragen beantworten werde. Vielen 

Dank! 
 

2. BVerfG zu § 1a AsylbLG (Beschluss vom 12.05.2021 – 1 BvR 2682/17) 

Bis 23.10.2015 wurden nach § 1a AsylbLG die Leistungen auf das „unabweisbar Gebotene“ 

abgesenkt. Gegen diese alte Fassung hatte ich Verfassungsbeschwerde erhoben. Das 

BVerfG hatte per Beschluss am 12.05.2021 die Verfassungsbeschwerde nicht zur 

Entscheidung angenommen – aber es wurden folgende sehr nützliche Feststellungen 

getroffen (https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/29851.pdf): 

- Rn 11: Die Grundsätze aus dem Sanktionsurteil (BVerfG vom 05.11.2019 – 1 BvL 

7/16) sind auf § 1a AsylbLG uneingeschränkt anwendbar! 

- Rn 17: Das physische und das soziokulturelle Existenzminimum sind unteilbar! 

- Rn 24: Eine Praxis, wonach die soziokulturellen Bedarfe als entbehrlich gelten, ist 

verfassungswidrig! 

Das heißt im Klartext: § 1a AsylbLG in der Fassung seit 24.10.2015 ist verfassungswidrig, 

denn es dürfen nur noch „Bett-Brot-Seife“ Leistungen und in Ausnahmefällen zusätzlich 

Bekleidung und Gebrauchs-/Verbrauchsgüter des Haushalts gewährt werden = 

soziokulturelle Bedarfe dürfen nicht gedeckt werden, also entspricht die aktuelle Regelung 

genau dem verfassungswidrigen Szenario, das in Rn 24 der BVerfG-Entscheidung 

beschrieben wird.  
 

Also: ALLE BESCHEIDE NACH § 1a AsylbLG SIND ANZUGREIFEN! Gegen Fälle, die vor 

den Sozialgerichten verloren gehen, ist Verfassungsbeschwerde zu erheben – das BVerfG 

hat uns da einen Elfmeter ohne Torwart präsentiert, den wir nutzen sollten! Geeignete Fälle 

sehr gern zu mir oder den Anwält:innen Eures Vertrauens. 
 

„Fun-Fact“: Nach dem Wortlaut des § 1a Abs. 1 S. 2 und 3 AsylbLG dürfen auch keine 

Leistungen für Hausrat; Wohnungsinstandhaltung; Haushaltsenergie erbracht werden. 

Nach dem Wortlaut müssten also für „1a Betroffene“ Lager geschaffen werden, die nicht 

instandgehalten werden, die ohne Strom sind und die unmöbliert bleiben… Und diese 

irrsinnige Norm wird seit Jahren von Behörden und Gerichten ernstgenommen… 
 

3. Schöne Entscheidung zu § 1a AsylbLG 

Das SG Neuruppin hat einem Eilantrag von mir stattgegeben und dabei sehr schön 

ausgeführt, welche Anforderungen an das Ermessen bei der Befristung nach § 14 AsylbLG 

zu stellen sind (Beschluss vom 20.01.2022 – S 27 AY 2/22 ER). 

Jeder Bescheid nach § 1a AsylbLG muss befristet werden. Der Bescheid muss diese 

Befristung eindeutig erkennen lassen und darüber hinaus auch die Erwägungen darstellen, 

Sozialbehörden haben “sicherzustellen, dass die 
sozialen Rechte möglichst weitgehend 

verwirklicht werden”  
(§ 2 Abs. 2 HS 2 SGB I) 



die genau zu dieser Befristung geführt haben. Fehlt eine solche begründete Befristung ist 

der Bescheid schon deswegen rechtswidrig! 

Ich habe noch nie einen ordentlich befristeten Bescheid gesehen… 
 

Also: ALLE BESCHEIDE NACH § 1a AsylbLG SIND ANZUGREIFEN!  
 

4. Dauerbrenner: rechtswidriges „Berliner System“ zu Eigenanteilen an 

Sammelunterkünften (vgl.: newsletter 01-2022, Punkt 5) 

50. Kammer des SG Berlin hat nun in einem Klageverfahren den Berliner Senat für Soziales 

beigeladen und um Erklärung gebeten, was das alles soll – ich bin sehr gespannt.  

Bisher hatte der Sozialsenat (verantwortlich bis 10/21: Elke Breitenbach [Die Linke]; seit 

11/21: Katja Kipping [Die Linke]) tapfer alle Anfragen dazu abgeblockt – ein trauriges 

Kapitel „linker Sozialpolitik“. 

Nach wie vor gilt: Ich brauche mehr Fälle zu diesem Thema, um beim SG Berlin mehr 

Problembewusstsein zu schaffen. Das System ist untragbar, aus meiner Sicht auch 

strafrechtlich relevant und muss schlicht sofort abgeschafft werden. Das SG Berlin tut sich 

aber schwer… 

Ich stoße hier in Berlin bei diesem Thema auf eine Mauer der Angst: Die 

Unterkunftsbetreiber haben Angst vor Auftragsentzug vom Land Berlin; die 

Sozialarbeiter:innen haben Angst um ihre Arbeitsplätze; die Betroffenen haben Angst vor 

Repression durch das Land Berlin (z.B. Abschiebung in Obdachlosenunterkünfte).  
 

Daher: Wer sich nicht traut, vor Gericht zu gehen, soll bitte BESCHWERDEN bei der 

„berliner unabhängigen Beschwerdestelle – BUBS“ erheben! Wenn dort zahlreiche 

Beschwerden eingehen, wird sich die BUBS dem Thema annehmen und Klärung beim 

Senat und dem LAF einfordern. 
 

6. Niemand hat sich dafür zu rechtfertigen, dass er das Existenzminimum wirklich 

benötigt  

Im Flüchtlingssozialrecht kommt immer häufiger der Gedanke zum Tragen (beim 

Gesetzgeber, bei Behörden und bei Gerichten), die Geflüchteten sollten ihre 

menschenwürdigen Bedarfe konkret geltend machen – ohne Geltendmachung auch keine 

Leistungen. 

Daher möchte ich an den besten Satz dazu erinnern, den ich Kenne: „Niemand hat sich 

dafür zu rechtfertigen, dass er das Existenzminimum wirklich benötigt“ (LSG Bln-Bbg vom 

25.09.2020 – L 15 SO 124/20 B ER, Rn 4 mit Bezug auf: BVerfG vom 05.11.2019 – 1 BvL 

7/16; auch bereits: LSG Bln-Bbg vom 13.06.2019 – L 15 AY 4/19 B ER). 

Die Bedarfe des Regelbedarfs stellen das absolute Minimum für eine menschenwürdige 

Existenz dar – daher ergeben sich diese Bedarfe aus dem Mensch-Sein und „Mensch ist 

man immer“ (Kirchhof, NZS 2015, 1, 4). Wenn also Behörden oder Gerichte damit 

anfangen, Antragsteller:innen mögen doch mal ihre Bedarfe konkret darlegen – fordert ein 

Sachverständigengutachten über die Eigenschaft “Mensch” – wird das Menschsein 

bestätigt, sind auch die Bedarfe, die sich aus dem Menschsein ergeben, nachgewiesen! 
 

 

 

Anwaltsbüro Volker Gerloff  

Immanuelkirchstraße 3-4, 10405 Berlin  

https://www.ra-gerloff.de/  

https://twitter.com/GerloffVolker 

 

 

in Bürogemeinschaft mit: 

dka | Rechtsanwälte – Fachanwälte 

(insb. Arbeitsrecht / Strafrecht) 

https://dka-kanzlei.de/home.html 

 

 

  



Werbung: 

Ich gebe auch Seminare, u.a. zu folgenden Themen: 
 

- AsylbLG und Lebensunterhaltssicherung nach §§ 2, 3 

- AsylbLG und Leistungsminderungen, insbesondere nach § 1a 

- AsylbLG und Krankheit, Behinderung, Pflege 

- Bei Bedarf: alle sonstigen Themen zum AsylbLG 

- Zugang und Ausschluss von Ausländer:innen (insb. EU-

Bürger:innen) im SGB II und SGB XII 
 

Buchungsanfragen gern per e-mail 

 

 



 
 

 

Newsletter-03-2022 
 

Hier also mein dritter newsletter – ein herzliches Willkommen an alle Neuabonnenten 

und -abonnentinnen!  
 

1. Umfrage zur Situation in Sammelunterkünften 

Bekanntlich erhalten alleinstehende und alleinerziehende Erwachsene, die in 

Sammelunterkünften untergebracht sind und Leistungen nach AsylbLG erhalten nur 

90% der Leistungen, die ihnen eigentlich zustehen (sog. Zwangsverpartnerung). Siehe 

dazu newsletter-01-2022-Punkt_2 

Das SG Düsseldorf hatte letztes Jahr einen Vorlagebeschluss zum BVerfG gemacht, 

um zu klären, ob die Zwangsverpartnerung verfassungswidrig ist. 

Das BVerfG hat nun ca. 40 Verbände, Institutionen, Bundesländer etc. um 

Stellungnahme zu dieser Frage gebeten, wobei es dem BVerfG vor allem darum geht, 

zu erfahren, wie denn die Bedingungen in solchen Sammelunterkünften wirklich sind.  

Die Diakonie macht dazu nun eine Umfrage – Bitte beteiligt Euch zahlreich an 

dieser Umfrage, damit ein möglichst repräsentatives Bild entstehen kann! 

Mehr Infos und die Umfrage gibt es hier: 

https://survey.lamapoll.de/Vorlageverfahren_Bundesverfassungsgericht_AsylbLG_2022/  
 

2. EU-Bürger:innen – nicht bestandskräftige Verlustfeststellung 

Das LSG Niedersachsen-Bremen hat am 20.10.2021 (L 8 SO 158/20 B ER) 

entschieden, dass ein Bescheid der Ausländerbehörde, der den Verlust der 

Freizügigkeit eines EU-Bürgers oder einer EU-Bürgerin feststellt, solange ohne 

Bedeutung für den Zugang zu Sozialleistungen bleibt, solange gegen den Bescheid 

noch Widerspruch oder Klage laufen (ähnlich auch: LSG Hessen, Beschluss vom 

10.7.2018 – L 9 AS 142/18 B ER). Widerspruch und Klage haben schließlich 

aufschiebende Wirkung, so dass der Aufenthalt der Betroffenen während des 

Rechtsbehelfsverfahrens weiter als legal gilt. 

Leider sehen andere Gerichte das anders: Das LSG Schleswig-Holstein hatte mit 

Beschluss vom 8.7.2021 (L 6 AS 92/21 B ER) festgestellt, dass ein Bescheid der 

Ausländerbehörde sofort jeden Zugang zu Sozialleistungen sperre (bestätigt mit 

Beschluss vom 30.8.2021 – L 6 AS 10003/21 B ER). Diese Rechtsprechung kann 

freilich nicht überzeugen. Die Betroffenen halten sich weiter legal in Deutschland auf 

und sind nicht ausreisepflichtig! Hier eine Zugangssperre zu Sozialleistungen zu 

verhängen, bedeutet, Menschen durch Aushungern zur Ausreise zu zwingen – das ist 

eines zivilisierten Staates unwürdig! Das BSG drückt die gleiche Feststellung wie folgt 

aus (Urteil vom 30.8.2017 – B 14 AS 31/16 R): 
 

Eine Personengruppe, die sich tatsächlich in Deutschland aufhält, kann bei 

Hilfebedürftigkeit aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht schlechterdings vom 

Zugang zu gesetzlichen existenzsichernden Leistungen ausgeschlossen werden – 

ungeachtet deren Ausgestaltung im Einzelnen. 

 

Sozialbehörden haben “sicherzustellen, dass 

die sozialen Rechte möglichst weitgehend 

verwirklicht werden”  

(§ 2 Abs. 2 HS 2 SGB I) 



3. EU-Bürger:innen – kein Leistungsausschluss nach 5 Jahren Aufenthalt 

§ 7 Abs. 1 S. 4 SGB II sagt, dass die Ausschlussgründe gegen EU-Bürger:innen 

entfallen, wenn Betroffene schon länger als 5 Jahre ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

Deutschland haben. Es geht also nicht um ein Dauerfreizügigkeitsrecht und 5 Jahre 

„(materiell) rechtmäßigen Aufenthalt“ – der gewöhnliche Aufenthalt genügt. 

§ 7 Abs. 1 S. 5 SGB II sagt, dass die 5-Jahres-Frist mit der ersten Meldebescheinigung 

beginnt. Daraus ergeben sich nun zwei Ansichten: 

1) Nur Zeiten, für die eine Meldebescheinigung vorgelegt werden kann, fließen in die 

Bewertung mit ein (LSG SH, Beschluss vom 4.5.2018 – L 6 AS 59/18 B ER; LSG Hessen, Beschluss 

vom 16.10.2019 – L 7 AS 343/19 B ER; LSG Bln-Bbg, Beschluss vom 31.5.2021, L 5 AS 457/21 B ER);  

2) Durchgehende Meldebescheinigungen sind nicht erforderlich – es kommt auf den 

Nachweis des tatsächlichen Aufenthalts an (LSG Nds.-Bremen, Beschluss vom 20.10.2021 – 

L 8 SO 158/20 B ER; LSG HH, Beschluss vom 20.6.2019 – L 4 AS 34/19 B ER LSG NRW; Beschluss 

vom 24.4.2018 – L 7 AS 2162/17 B ER; LSG Bln-Bbg, Beschluss vom 6.6.2017, L 15 SO 112/17 B ER). 

Das ist also noch eine offene und schwierige Rechtsfrage, die mit einem geeigneten 

Fall vor das BSG gebracht werden sollte. 
 

4. EU-Bürger:innen – SG Berlin bleibt ein hartes Pflaster… 

Das SG Berlin ist leider seit Jahren die Speerspitze der Ansicht, dass hilfebedürftige 

EU-Bürger:innen Deutschland verlassen sollten. Da die betroffenen EU-Bürger:innen 

aber migrationsrechtlich nicht ausreisepflichtig sind, soll die (nicht vorhandene) 

„Ausreisepflicht“ sozialrechtlich erzwungen werden – durch den Ausschluss von 

existenzsichernden Leistungen, also durch Aushungern. Viele Kammern des SG Berlin 

widersetzen sich dabei ganz bewusst der Rechtsprechung des BSG. 

Zuletzt erging wieder eine solche Entscheidung, in einem „meiner“ Verfahren: 

SG Berlin, Urteil vom 9.12.2021 – S 128 AS 6614/18 (Berufung ist beim LSG Bln-Bbg 

anhängig: L 27 AS 59/22). 

In dem Verfahren geht es vor allem um drei wichtige Fragen: 

- Lösen mehrere Beschäftigungszeiten mit kleineren und größeren 

Unterbrechungen, die insgesamt mehr als 1 Jahr betragen, die dauerhafte 

Arbeitnehmereigenschaft (§ 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 FreizügG/EU) aus? 

Das BSG hatte hier angedeutet, dass Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit 

unschädlich sein könnten, wenn zumindest innerhalb von 2 Jahren insgesamt 

mehr als 1 Jahr Erwerbstätigkeitszeiten erbracht wurden (das wäre in „meinem“ 

Fall gegeben) 

- Erlischt das Freizügigkeitsrecht aus Art. 10 VO 492/2011, wenn die Kinder 

längere Zeit nicht zur Schule gehen? 

Hier wird zu klären sein, ob es nicht (auch) ein Versagen des Staates ist, wenn 

die Schulpflicht nicht durchgesetzt wird und ob dieses Versagen dann zulasten 

der Kinder gehen darf. 

- Darf eine (migrationsrechtlich nicht erforderliche) Ausreise durch Aushungern 

(Entzug von Leistungen) erzwungen werden? 

Hier und in vielen anderen Fällen hatte der Leistungsentzug nur Verelendung 

und Wohnungslosigkeit zur Folge… 
 

 

Anwaltsbüro Volker Gerloff  

Immanuelkirchstraße 3-4, 10405 Berlin  

https://www.ra-gerloff.de/  

https://twitter.com/GerloffVolker 

 

 

in Bürogemeinschaft mit: 

dka | Rechtsanwälte – 

Fachanwälte 

(insb. Arbeitsrecht / Strafrecht) 

https://dka-kanzlei.de/home.html 



Werbung 

 
 

Die ASR ist die Zeitschrift der AG Sozialrecht im 

Deutschen Anwaltverein. Es erscheinen pro Jahr   

6 Hefte mit Aufsätzen und mit Kurzbesprechungen 

von (auch „kleineren“) Gerichtsentscheidungen, 

die für die Praxis von besonderer Bedeutung sind. 
 

Die Lektüre lohnt nicht nur für Anwältinnen und 

Anwälte. 
 

https://www.asr.nomos.de/archiv/2021/heft-6/  



 
 

 

Newsletter-04-2022 
07.03.2022 

Heute geht es um Sozialleistungen für Ukraine-Flüchtlinge: 
 

Geflüchtete aus der Ukraine dürfen zunächst visumsfrei nach Deutschland einreisen. Nun hat 

die Europäische Kommission einen Beschluss nach der Richtlinie 2001/55/EG erlassen, 

wonach alle Geflüchteten aus der Ukraine einen Aufenthaltsstatus erhalten. In Deutschland 

wird dieser Beschluss dann durch die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen nach § 24 

AufenthG umgesetzt werden. 
 

Leistungsansprüche bis zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG 

Die elementarsten Leistungen für den Lebensunterhalt, Unterkunft, Gesundheit erhalten 

Betroffene vom örtlich zuständigen Sozialamt.  
 

Hier ein Antragsmuster mit Aufnahmebogen meines Büros, falls es Probleme gibt 
  

WICHTIG: Die Sozialämter sind angehalten, Anträge auf Sozialleistungen als Asylgesuch 

auszulegen und somit Leistungen nach AsylbLG zu gewähren. Betroffene müssen daher mit 

dem Antrag beim Sozialamt ausdrücklich erklären, dass sie kein Asylgesuch abgeben wollen! 

Andernfalls beginnt formal das Asylverfahren, das für die Betroffenen aber keinen Sinn ergibt, 

da sie einen sicheren Aufenthalt haben und mit Ablauf des „Schengenstatus“ auch sicher eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG erhalten werden. Und natürlich sind die Leistungen 

nach AsylbLG auch schlechter als die nach dem SGB XII! 

Leistungen vom JobCenter nach SGB II sind leider ausgeschlossen, weil die Betroffenen nach 

den „Schengenregeln“ visumsfrei einreisen dürfen, was mit einem absoluten Arbeitsverbot 

verbunden ist. Damit gelten die Betroffenen nach § 8 Abs. 2 SGB II als nicht erwerbsfähig und 

sind so von Leistungen nach SGB II ausgeschlossen. 

Betroffene müssen also bei dem Sozialamt, am Ort ihrer Unterkunft Leistungen beantragen. 

Da es Berichte gibt, dass Sozialämter Geflüchtete aus der Ukraine abweisen, erscheint 

Unterstützung dringend erforderlich – es muss darauf bestanden werden, die Anträge zu 

stellen. Weigert sich ein Sozialamt, so sollte sofort Eilrechtsschutz beim zuständigen 

Sozialgericht gesucht werden. Wichtig ist die Dokumentation der Vorsprache beim Sozialamt 

oder die Antragstellung auf schriftlichem oder elektronischem Weg. 

Diese Leistungen können vom Sozialamt beansprucht werden: 
 

existenzsichernden Leistungen nach SGB XII 

Hier greift der Ausschlusstatbestand des § 23 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 SGB XII, der Leistungen für 

die ersten drei Monate des Aufenthalts ausschließt. Darauf berufen sich die Sozialämter, die 

Betroffene abweisen. 

Aber es besteht ein Anspruch auf sogenannte Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 S. 3 

SGB XII. Diese Überbrückungsleistungen müssen in Härtefällen gem. § 23 Abs. 3 S. 6 SGB 

XII in Höhe des vollen Regelsatzes zuzüglich Kosten der Unterkunft und Heizung erbracht 

werden für den gesamten Zeitraum der Hilfebedürftigkeit. Dass bei den Geflüchteten aus der 

Ukraine ein solcher Härtefall anzuerkennen ist, dürfte nicht ernsthaft angezweifelt werden. 

Sollte ein Sozialamt den Härtefall verneinen: sofort Eilrechtsschutz beim Sozialgericht suchen. 
 

Sozialbehörden haben “sicherzustellen, dass 

die sozialen Rechte möglichst weitgehend 

verwirklicht werden”  

(§ 2 Abs. 2 HS 2 SGB I) 



Gesundheitsleistungen nach SGB XII 

Hilfe bei Krankheit 

Wer über keine wirksame Krankenversicherung verfügt, erhält Hilfe zur Gesundheit nach §§ 

47 ff. SGB XII i.V.m. § 264 Abs. 2 SGB V über das Sozialamt. Es ist eine Gesundheitskarte zu 

vergeben.  

Hilfe zur Pflege 

Wer pflegebedürftig ist, kann Leistungen der Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII beziehen. 

Das Sozialamt hat unverzüglich den Pflegegrad festzustellen – danach kann zwischen 

Pflegeleistungen durch einen Pflegedienst oder Pflegegeld (bei Pflege durch private 

Pflegeperson[en]) gewählt werden. 
 

Teilhabeleistungen nach SGB IX 

Auch für Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderung sind die Sozialämter zuständig. 

Menschen mit Behinderung haben zudem Zugang zu Leistungen zur Teilhabe, insbesondere 

Leistungen der Eingliederungshilfe, nach SGB IX. Hier kann vor allem die Einzelfallhilfe für die 

Betroffenen interessant werden, um mit der neuen Situation besser zurechtzukommen.  

 

Leistungsansprüche ab Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AsylbLG 

Sobald eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG erteilt ist, ist zwingend der 

Anwendungsbereich des AsylbLG (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 Bst. a AsylbLG) eröffnet. Damit ist der 

Zugang zu existenzsichernden Leistungen und Gesundheitsleistungen nach SGB XII und der 

Zugang zu sonstigen Leistungen nach SGB V / IX ausgeschlossen. 

Hier kann auf die sehr übersichtliche und detaillierte Zusammenstellung von Claudius Voigt 

(GGUA) verwiesen werden: 

https://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Aufenthalt_24.pdf  

Ergänzend hier di9e zuständigen Behörden, bei denen die Leistungen zu beantragen sind: 

- Existenzsichernde Leistungen / Gesundheitsversorgung / Pflege / Eingliederungshilfe = Sozialamt 

- Leistungen der Arbeitsförderung, SGB III / Ausbildungsförderung, SGB III = Agentur für Arbeit 

- BaföG (falls Zugang ausnahmsweise eröffnet) = hier hilft die BaföG-Amt-Suche https://www.bafoeg-

rechner.de/bafoeg-amt/#suche  

- Kindergeld = Familienkasse bei der Agentur für Arbeit 

- Kinderzuschlag (falls Zugang ausnahmsweise eröffnet) = Familienkasse bei der Agentur für Arbeit 

- Elterngeld = hier findet sich eine Liste der zuständigen Behörden: 

https://www.elterngeld.net/elterngeldstellen.html#:~:text=Das%20Elterngeld%20ist%20zwar%20ei

ne,und%20manchmal%20auch%20besondere%20Beh%C3%B6rden. 
 

Bei Bedarfsdeckung durch Erwerbstätigkeit 

Wer nicht auf Leistungen nach AsylbLG angewiesen ist, weil Einkommen aus eigener 

Erwerbstätigkeit vorhanden ist, hat ggf. auch Zugang zur Sozialversicherung.  

Besteht eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, so treten die Pflichtversicherungen 

für gesetzliche Krankenversicherung / gesetzliche Pflegeversicherung / gesetzliche 

Arbeitslosenversicherung / gesetzliche Rentenversicherung / gesetzliche Unfallversicherung 

in Kraft und die Betroffenen sind dadurch weitgehend abgesichert. 

Wer nicht versicherungspflichtig beschäftigt ist, sondern beispielsweise durch Einkommen aus 

Selbständigkeit keine Leistungen nach AsylbLG erhält, kann ggf. nur über private 

Versicherungen eine Absicherung erhalten, wenn die Ansprüche nach dem AsylbLG als nicht 

ausreichend angesehen werden. Denn grundsätzlich ist auch der Selbständige mit einem 

Aufenthalt nach § 24 AufenthG im Krankheitsfall über §§ 4, 6 AsylbLG abgesichert. 
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Be an Angel e.V. ist ein Berliner Verein, der sich seit Jahren mit beeindruckendem 

Engagement für Geflüchtete einsetzt und auch jetzt wieder den Geflüchteten aus der 

Ukraine in der ersten Reihe hilft! Näheres bspw. hier: 

https://www.facebook.com/andreas.toelke 

Gespendet werden kann hier: 

https://beanangel.direct/spenden/  



 
 

 

Newsletter-05-2022         11.03.2022 
 

Es sind turbulente Zeiten, daher schon wieder ein newsletter – mit ergänzenden Infos 

zum Thema „Geflüchtete aus der Ukraine“ und „üblichen Infos“, um auch den 

„normalen Wahnsinn“ nicht in Vergessenheit geraten zu lassen…  
 

1. Einkommen, Vermögen, Hilfebedürftigkeit 

Es kam der Hinweis, dass es hilfreich wäre, wenn es Informationen dazu gäbe, wann 

eigentlich Geflüchtete aus der Ukraine hilfebedürftig sind (vielen Dank für diesen 

Hinweis!). Das Thema kommt auf, da viele Geflüchtete Bargeld und Wertsachen 

mitgebracht haben und daher Unsicherheiten entstehen, wie damit umzugehen ist. 

Ich habe also die wichtigsten Infos dazu (sowohl für das SGB XII als auch für das 

AsylbLG) hoffentlich übersichtlich und verständlich zusammengetragen:  

Überblick Hilfebedürftigkeit 
 

Wenn es zu Problemen kommt, kann es sehr schnell recht kompliziert werden. Gerade 

formell, verfahrens- und prozessrechtlich ist im Sozialrecht viel zu beachten, um die 

Rechte der Hilfebedürftigen optimal zu wahren. Daher der dringende Rat: Beratet / 

beraten Sie Betroffene in rechtlichen Fragen nur, wenn Ihr / wenn Sie absolut sicher 

seid! Sonst: anwaltlichen Rat suchen oder die Sache einer Anwältin / einem Anwalt 

übergeben. Schafft Euch / schaffen Sie sich einen pool vertrauenswürdiger 

Anwältinnen und Anwälte an. Falls kein pool besteht, sprechen Sie die örtliche 

Rechtsanwaltskammer an – die RAK Berlin sammelt bspw. derzeit Anwaltskontakte, 

die zur Beratung von Geflüchteten bereit sind. Ansonsten sprecht / sprechen Sie den 

örtlichen Anwaltsverein oder die AG Sozialrecht im DAV an (bspw. in Frankfurt/Main; 

Leipzig; Berlin gibt es sehr aktive Arbeitskreise von Sozialrechtsanwälten/-

anwältinnen). 
 

2. Der Anspruch von Flüchtlingen auf psychotherapeutische Behandlung im 

AsylbLG 

Da bei Geflüchteten das Thema der psychotherapeutischen Behandlung eine 

überdurchschnittlich große Rolle spielt, möchte ich hier auf den Aufsatz dazu von den 

Richtern Greiser/Frerichs aus dem Jahr 2018 hinweisen. An den Regelungen hat sich 

seit 2018 nichts verändert. Es gibt aber weitere Rechtsprechung/Literatur zum Thema: 
- Hessisches LSG, Beschluss vom 11.07.2018 – L 4 AY 9/18 B ER 

o AsylbLG ist verfassungskonform so auszulegen, dass der Leistungsumfang der 

gesetzlichen Krankenversicherung gilt 

- SG Osnabrück, Beschluss vom 04.09.2018 – S 44 AY 12/18 ER 

o Anschluss an Hessisches LSG 

o Hier aber Ablehnung, weil Psychotherapie nicht erforderlich sei, wenn Zweifel an 

Diagnose und andere Therapien als Psychotherapie nicht ausgeschlossen 

- SG Heilbronn, Urteil vom 13.04.2021 – S 2 AY 3764/19 

o Anspruch auf Psychotherapie bei PTBS, allerdings nur nach Ermessen der Behörde 

o Eine Einschränkung der Bewilligung einer Psychotherapie auf speziell ausgebildete 

Traumatherapeuten/-therapeutinnen ist unzulässig 

Sozialbehörden haben “sicherzustellen, dass 

die sozialen Rechte möglichst weitgehend 

verwirklicht werden”  

(§ 2 Abs. 2 HS 2 SGB I) 



- Psychotherapeutische Regelversorgung für Geflüchtete  

- Gesundheitsversorgung im Rahmen des AsylbLG u.a. auch mit Ausführungen zur Übernahme 

von Dolmetscherkosten 
 

3. Dauerbrenner: Eigenanteile für Sammelunterkünfte in Berlin 

Ich hatte schon auf meinen Aufsatz dazu im Berliner Anwaltsblatt hingewiesen, der auf 

linkedin.de erschienen ist. Offenbar funktioniert der Link aber nur, wenn ein 

linkedin.de-account besteht. Daher hier nochmal mein Aufsatz „EIGENANTEILE FÜR 

DIE UNTERBRINGUNG IN SAMMELUNTERKÜNFTEN FÜR GEFLÜCHTETE – Ein 

„Berliner System““ als pdf. Ich habe mich bemüht, die komplexe Problematik möglichst 

einfach und verständlich darzustellen – also bitte keine Scheu vor’m Lesen, es ist kein 

typisches „Juralatain“ – darf auch gern verbreitet werden. 

Für Hinweise aus der Praxis zu diesem Thema bin ich dankbar. 
 

4.  Dauerbrenner: Sozialleistungen für EU-Bürger/Bürgerinnen 

Das LSG Niedersachsen-Bremen hat am 25.11.2021 (L 8 SO 207/21 B ER) eine häufig 

auftauchende Frage entschieden: Sind Haftzeiten auf die 5-Jahresfrist des § 7 Abs. 1 

S. 4 SGB II anzurechnen? 

Wenn sich ein EU-Bürger / eine EU-Bürgerin bereits seit 5 Jahren in Deutschland 

aufhält, dann kann diese Person nicht mehr vom SGB II ausgeschlossen werden. Die 

JobCenter vertreten dazu meist, dass Haftzeiten die 5-Jahresfrist unterbrechen. Das 

ist falsch, wie das LSG Nds.-Bremen feststellt. 

Außerdem erklärt das LSG, dass EU-Bürger/Bürgerinnen nie in den 

Anwendungsbereich des AsylbLG rutschen können, da sie keine 

Ausländer/Ausländerinnen im Sinne des AsylbLG seien. Das sehe ich anders, da es 

aber nach dem Verständnis des LSG zu Gunsten der Betroffenen ist, sei’s drum… 
 

5. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, UMF 

Es wurde schon oft darauf hingewiesen – aus gegebenem Anlass dennoch auch hier 

nochmal: UMF sind immer(!) vom Jugendamt in Obhut zu nehmen (§ 42 Abs. 1 S. 1 

Nr. 3 SGB VIII).  

Wer UMF aufnehmen will, braucht dafür eine Erlaubnis des Jugendamtes (§ 44 

SGB VIII)! Wer ohne Erlaubnis UMF aufnimmt, handelt ordnungswidrig (§ 104 Abs. 1 

Nr. 1 SGB VIII) oder macht sich sogar strafbar (§ 105 SGB VIII). 
 

6. Apropos UMF: Abgründe bei der Altersfeststellung 

Nach § 42f SGB VIII ist durch das Jugendamt festzustellen, ob tatsächlich 

Minderjährigkeit vorliegt. Wenn sich das Alter nicht aus Ausweisdokumenten 

bestimmen lässt, hat zunächst eine „qualifizierte Inaugenscheinnahme“ zu erfolgen. 

Eine ärztliche Untersuchung kann nur absolute ultima ratio sein! Leider wird stets 

behauptet, die medizinische Feststellbarkeit eines Mindestalters sei ohne weiteres 

sicher möglich. Skepsis ist angebracht! Ich kann bspw. berichten, dass im DDR-

Leistungssport jährlich eben solche medizinischen Altersfeststellungen durchgeführt 

wurden – in meiner Sportgruppe (wir waren damals alle 12 Jahre alt) kam dabei eine 

Spannbreite von 6-18 Jahren heraus… siehe dazu auch 111. Ärztetag (ganz unten im 

Dokument) 
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1. wichtige Entscheidung für PTBS-Betroffene 

Jede:r kennt sicher die Diagnosen nach ICD 10. Allerdings gibt es bereits seit Mai 2019 den 

ICD 11. Bezüglich der Diagnostik einer PTBS hat sich dadurch einiges geändert. Das 

Hessische LSG hatte daher zu entscheiden, ob ICD 10 oder ICD 11 maßgeblich ist 

(entscheidender Zeitpunkt war Juni 2020). Nach dem im Wesentlichen schon 30 Jahre alten 

ICD 10 war eine PTBS abzulehnen – nach dem aktuellen ICD 11 war eine PTBS zu bejahen. 

Zu den Unterschieden füge ich eine Anlage bei. 

Das Hessische LSG hat entschieden (Urteil vom 21.10.2021 – L 1 VE 4/20), dass ICD 11 

zumindest im Juni 2020, wohl aber auch schon deutlich vorher, dem Stand der Wissenschaft 

entsprach. Allein darauf kommt es an: Was entspricht dem Stand der Wissenschaft! Seit dem 

01.01.2022 ist ICD 11 „offiziell in Kraft“. 

Es ist also darauf zu achten, dass bei (k)PTBS und anderen Erkrankungen ICD 11 

anzuwenden ist und generell ist darauf zu achten, dass Gutachten dem aktuellen Stand der 

Wissenschaft entsprechen. 
 

2. Rechtsschutz gegen wöchentliche Auszahlung von AsylbLG-Leistungen 

Das SG Hildesheim hat mit Beschluss vom 23.03.2022 (S 42 AY 4008/22 ER) klargestellt, 

dass eine Verfügung, der:die Betroffene soll wöchentlich beim Amt vorsprechen, um dann 

wochenweise seine Leistungen zu erhalten, einen eigenständig angreifbaren Verwaltungsakt 

darstellt. Widerspruch und Klage dagegen haben also aufschiebende Wirkung, so dass für die 

Dauer des Verfahrens die Leistungen weiter monatsweise auszuzahlen sind. 

Das AsylbLG sagt wenig zur Frage der Leistungszeiträume – aus dem Gesetz ergeben sich 

aber ausreichend Anhaltspunkte, dass grundsätzlich monatsweise zu bewilligen ist, es sei 

denn die Leistungsvoraussetzungen beginnen erst im laufenden Monat: 

- § 3 Abs. 5 S. 2 AsylbLG: Stehen die Leistungen nicht für einen vollen Monat zu, wird 

die Leistung anteilig erbracht; 

- § 3a AsylbLG: Darstellung monatlicher Leistungsbeträge 

- § 7 Abs. 3 AsylbLG: monatsweise Anrechnung von Einkommen 

Die Verfügung von wochenweisen Leistungen dürfte daher regelmäßig rechtswidrig sein – eine 

tragfähige Begründung, die sehr detailliert sein müsste, ist kaum denkbar. 
 

3. Anwendung von § 1a AsylbLG im Eilverfahren angreifbar 

Das Sächsische LSG hat mit Beschluss vom 16.12.2021 (L 8 AY 8/21 B ER, bisher nur über 

juris abrufbar) seine Entscheidungspraxis bestätigt: Eine Leistungsminderung nach § 1a 

AsylbLG muss, wegen der erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken, zeitlich auf maximal 

3 Monate und der Höhe nach auf eine Minderung von 30% der zustehenden Leistungen 

begrenzt werden. Im Übrigen ist die Anwendung von § 1a AsylbLG im Eilverfahren vorläufig 

auszusetzen – im Klageverfahren ist dann zu klären, ob die Norm verfassungskonform 

auslegbar ist oder dem BVerfG vorzulegen ist. 

Außerhalb von Sachsen sind bisher folgende Entscheidungen bekannt geworden: 

Sozialbehörden haben “sicherzustellen, dass 

die sozialen Rechte möglichst weitgehend 

verwirklicht werden”  
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- SG Bayreuth vom 21.12.2021 – S 13 AY 45/21 ER: Trotz erfülltem Tatbestand im Wege 

der Folgenabwägung vorläufig keine Anwendung von § 1a 

- SG Stade vom 26.08.2021 – S 5 AY 5/21 ER: Verfassungswidrigkeit des § 1a ist 

hinreichend wahrscheinlich, daher Aussetzung der Anwendung im Eilverfahren 

Zu der Verfassungswidrigkeit von § 1a AsylbLG vgl. auch: Newsletter-02-2022 unter 2. 
 

4. Rechtswidriges Drängen Geflüchteter aus der Ukraine ins AsylbLG 

Der völkerrechtswidrige und durch nichts zu rechtfertigende Krieg Russlands gegen die 

Ukraine dauert nun schon 5 Wochen. Es bleibt zu hoffen, dass der Krieg bald endet und zu 

befürchten, dass der Krieg und die Folgen noch lange währen werden… Zu den politischen 

und aufenthaltsrechtlichen Aspekten gibt es genug Quellen – daher hier nochmal zum 

sozialrechtlichen Aspekt: 

Wie im Newsletter-04-2022 dargestellt, haben Geflüchtete aus der Ukraine Anspruch auf 

Leistungen nach SGB XII (solange keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde!). Das BMI und die 

Bundesländer sind sich aber einig (von der Ampel bis CDU/CSU und Die Linke besteht also 

Einigkeit): Es sollen nur AsylbLG-Leistungen gewährt werden. Das funktioniert nur durch 

rechtswidriges Vorgehen – zwei Konstrukte sind bisher bekannt: 

- Der Antrag auf Sozialleistungen stelle ein Asylgesuch dar, so dass § 1 Abs. 1 Nr. 1a 

AsylbLG greift; 

- Es gäbe eine Vorwirkung der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG, so dass § 1 

Abs. 1 Nr. 3a AsylbLG greift. 

Um zu erkennen, dass ein Sozialleistungs-Antrag kein Asylgesuch ist, muss man kein:e 

Expert:in sein… Das ist einfach dreister Unsinn, um die Betroffenen vom „normalen 

Sozialrecht“ fern zu halten. 

Auch eine „Vorwirkung“ ist Unsinn. Selbst wenn bereits eine Fiktionsbescheinigung besteht, 

kann es keine solche „Vorwirkungen“ geben – es gilt schließlich fiktiv der Schengenstatus 

weiter.  

Die allermeisten Sozialämter stellen sich komplett quer, so dass für die Betroffenen zunächst 

nicht mehr als AsylbLG-Leistungen herauszuholen sein wird. Dagegen sollten aber 

Rechtsmittel eingelegt werden, wenn die Betroffenen das wünschen! 

NOCHMAL: Ab Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ist die Anwendung des 

AsylbLG unausweichlich! Aber bis dahin besteht der Anspruch auf „normale Leistungen“ 
 

5. speziell für Geflüchtete aus der Ukraine: Eingliederungshilfe; Kinder- und 

Jugendhilfe; Pflegeleistungen  

Es gibt eine brandaktuelle und wirklich gute Handreichung der Diakonie Deutschland (erstellt 

vom großartigen Roland Rosenow): Teilhabeleistungen (Eingliederungshilfe), Leistungen der 

Kinder- und Jugendhilfe und Leistungen zur Pflege für Personen, die aus der Ukraine 

geflüchtet sind. 
 

6. Recht auf Geburtsurkunde 

Es gibt eine neue Webseite mit Arbeitshilfen zum Recht auf eine Geburtsurkunde. 
 

7. Probleme beim Zugang zum Recht?! 

Beim 82. Fürsorgetag (siehe Werbung unten) werde ich auf dem Podium zum Thema 

„Rechtssuche und effektiver Rechtsschutz in Krisenzeiten“ sitzen.  

Für Hinweise, welche Probleme aus Eurer/Ihrer Sicht am drängendsten beim „Zugang zum 

Recht“ sind, wäre ich dankbar: newsletter@ra-gerloff.de  
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Be an Angel e.V. ist ein Berliner Verein, der sich seit Jahren mit beeindruckendem 

Engagement für Geflüchtete einsetzt und auch jetzt wieder den Geflüchteten aus der 

Ukraine in der ersten Reihe hilft!  

Der Verein hat bereits über 30 Busse mit Geflüchteten aus Moldawien in die EU 

gebracht und für alle eine gute Unterbringung organisiert! Und es werden keine 

Unterschiede nach Nationalität oder Aussehen gemacht (leider muss das immer 

noch betont werden). Auch in Moldawien gestrandeten Afghan:innen, Syrer:innen 

etc. wird geholfen. 

Näheres bspw. hier: https://www.facebook.com/andreas.toelke 

Gespendet werden kann hier: 

https://beanangel.direct/spenden/  

 

Werbung 

 

1. 

Virtuelle Podiumsdiskussion: „Schnelle Hilfen“ im SGB XIV – 

Herausforderungen für die Praxis aus juristischer und therapeutischer Sicht   

7. April 2022, 16.00 Uhr – 17.45 Uhr 

Wer sich mit Sozialer Entschädigung befasst, sollte diesen Termin nicht verpassen. 

Details und Anmeldung hier: 

https://www.sozialgerichtstag.de/virtuelle-podiumsdiskussion-schnelle-hilfen-im-sgb-

xiv-herausforderungen-fuer-die-praxis-aus-juristischer-und-therapeutischer-sicht/ 

 

2.  

82. Deutscher Fürsorgetag in Essen – 10.-12. Mai 2022 

Das umfangreiche Programm gibt’s hier: 

https://deutscher-fuersorgetag.de/programm/ 

Zur Anmeldung hier: 

https://deutscher-fuersorgetag.de/programm/ticket/#preise 

Ich selbst werde auf einer kleinen Podiumsdiskussion zum Thema „Rechtssuche und 

effektiver Rechtsschutz in Krisenzeiten“ sprechen: 

https://deutscher-fuersorgetag.de/event/4-8-fachforum-des-deutschens-

sozialgerichtstages/  
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1. Aus der Reihe „Dit is Bärlin“: Umgang mit gehörlosen Ukraine-Geflüchteten 

Ich zitiere hier aus dem Thomé newsletter 16/2022 vom 17.04.2022: 

„Sozialpolitik eigener Art: AsylbLG-Sanktionen mit Katja Kipping gegen gehörlose 

Ukraine-Geflüchtete. 

Tagesspiegel vom 13.4.: https://t1p.de/xfa2 

Dazu eine Pressemitteilung des Gehörlosenverband Berlin e.V. und Flüchtlingsrat 

Berlin e.V: Gebrochenes Versprechen: Berlin muss gehörlose Geflüchtete aus der 

Ukraine menschenwürdig aufnehmen, statt sie aus der Stadt zu vertreiben Mehr 

dazu: https://t1p.de/pcxws 

Dazu ist klar zu sagen, lieber Berliner Senat so nicht! 

Was ist geschehen: eine Gruppe von Gehörlosen ist seit Kriegsbeginn in Berlin. Über vier 

Wochen gab es kaum behördliche Unterstützung/Informationen. Die Gehörlosen mussten sich 

selbst helfen und haben das mit der Gehörlosen-Community Berlins auch getan. Sie haben 

sich ein soziales Umfeld und „Gehörlosenstrukturen“, Sportvereine, Schulplätze für die Kinder 

usw. besorgt – ihr Flucht haben sie in Berlin abgeschlossen und sind zur Ruhe gekommen.  

Dann gab es am Nachmittag des 31.03.2022 die mündliche Info (für Gehörlose!), dass sie am 

01.04.2022 um 8:00 Uhr mit Bussen nach Köln gebracht würden. Nur wenige sind in die Busse 

gestiegen. Es erschienen dann Behördenvertreter, die keine Fragen zu Köln beantworten 

konnten – es wurde deutlich, dass die Behörde meinte, in Köln gäbe es Gehörlosenstrukturen 

und die würden sich schon ehrenamtlich kümmern… 

„Zur Strafe“ wegen der Weigerung, nach Köln zu gehen, wurden die Gehörlosen in Container 

am Stadtrand gesteckt, wo vorher die Küchen ausgebaut und/oder verschlossen wurden. Es 

wurden nur Sachleistungen gewährt, vor allem unzureichender und kaum genießbarer Fertig-

Fraß. Viele (darunter auch Kinder) haben mittlerweile ernsthafte Magen-Darm-Beschwerden. 

Nach langem Hin und Her wurden einigen aus der Gruppe ein paar Euro ausgezahlt, wobei 

bis heute unklar ist (keine schriftlichen Bescheide), was das eigentlich sein sollte. 

Seit dem 19.04.2022 gilt nun die Ansage: „Lasst Euch auf andere Städte verteilen, oder Ihr 

bekommt gar kein Geld mehr“. 

Bemerkenswert: Verantwortlich ist hier Katja Kipping (Sozialsenatorin, Die Linke), die als 

Oppositionelle im Bund stets aufbegehrte, wenn das menschenwürdige Existenzminimum 

angetastet wurde. Nun als Senatorin, streicht sie mal eben die menschenwürdige 

Existenzsicherung, weil Gehörlose nicht tun, was sie will (ohne schriftliche Belehrung über die 

vermeintlichen Mitwirkungspflichten, Rechtsfolgen etc.). << extrem armselig >>  
 

2. Kehrtwende beim BSG in Sachen Ausschluss von EU-Bürger:innen vom 

Existenzminimum 

Bekannt ist sicher das Problem, dass EU-Bürger:innen, die sich ausschließlich zur 

Arbeitssuche in Deutschland aufhalten oder gar kein materielles Freizügigkeitsrecht haben, 

sowohl im SGB II als auch im SGB XII von Leistungen ausgeschlossen sind. Lediglich 

Überbrückungs- und Härtefallleistungen sollen erreichbar sein. 

Bisher war die gefestigte Rechtsprechung des BSG, dass jedem Menschen, der seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, das menschenwürdige Existenzminimum 
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gesichert werden muss. Die Überbrückungs- und Härtefallleistungen mussten also 

verfassungskonform so ausgelegt werden, dass der volle Regelsatz zzgl. Kosten der 

Unterkunft zu gewähren ist. 

Die zuständigen Senate des BSG wurden neu besetzt. Nun gibt es eine erste Entscheidung 

mit dieser neuen Besetzung, die besorgniserregend ist: BSG, Urteil vom 29.03.2022 – B 4 AS 

2/21 R. 

Nun scheint das BSG (schriftliches Urteil steht noch aus) eine Obliegenheit für bedürftige EU-

Bürger:innen zu sehen, Deutschland zu verlassen. Da die Betroffenen aber rechtlich nicht 

ausreisepflichtig sind und auch sonst in keinem Gesetz eine Obliegenheit zur Ausreise 

geregelt ist, wird mit Spannung auf die schriftliche Begründung gewartet. Sobald das 

schriftliche Urteil vorliegt, werde ich es hier detailliert vorstellen. 
 

3. Mal etwas Asylrecht: Frage der Nachgeborenen vor dem EuGH 

Folgender Sachverhalt: Eine Familie aus Russland hatte in Polen Flüchtlingsschutz. Nach anti-

islamischen Übergriffen, floh die Familie weiter nach Deutschland. Die Asylanträge hier 

wurden als unzulässig abgelehnt. Nun wurde eine Tochter in Deutschland geboren, die hier 

auch Asyl beantragte. Auch dieser Asylantrag wurde als unzulässig abgelehnt. 

Ich vertrete die Tochter und das Verfahren ist nun vor dem EuGH – im Dezember war ich in 

Luxemburg zur mündlichen Verhandlung. Deutschland und verschiedene andere 

Mitgliedstaaten haben in diesem Verfahren Stellungnahmen abgegeben und auch die EU-

Kommission. Alle hatten verschiedene Lösungsansätze, die aber alle auf der Annahme 

beruhten, dass das Kindeswohl nicht besonders zu beachten sei – wenn das Kind der Familie 

nach Polen folgen müsse, sei das Kindeswohl schließlich gewahrt, da das Kind bei der Familie 

bleibt. 

Ich habe als Einziger im Verfahren die Kinderrechte und das Kindeswohl herausgestellt 

(Vortrag beim EuGH).  

Der Generalanwalt hat bereits plädiert und seine Anträge gestellt und er hat weitgehend im 

Sinne des Kindes plädiert  Der EuGH wird noch dieses Jahr entscheiden. 
 

4. Dauerbrenner: Eigenanteile für Sammelunterkünfte in Berlin 

Zur Erinnerung: newsletter 01-2022, Nr. 5; newsletter 02-2022, Nr. 4; newsletter 05-2022, 

Nr. 3. 

In einem meiner Verfahren wurde der Berliner Sozialsenat beigeladen, um Licht in das Dunkel 

zu bringen. Nach 2 Monaten und „Abstimmung mit vielen anderen Behörden“ kam nun eine 

Stellungnahme zur Rechtslage, die mich (fast ) sprachlos macht. Ich habe die kaum zu 

glaubende Stümperei hinter dieser Stellungnahme bereits in einer Erwiderung bewertet. 

Fazit: Die Begründungen für das rechtswidrige „Berliner System“ werden immer wilder, 

widersprüchlicher und absurder. Ich sehe das als gutes Zeichen: offenbar hat der Senat keinen 

Plan, wie dieser Unsinn juristisch begründet werden kann. Traurig ist, dass nicht einfach 

eingeräumt wird, dass man im Unrecht ist und sich bemüht, wieder auf den Pfad des Rechts 

zurückzukehren. Doch das scheint unter Führung von „Die Linke“ nicht möglich zu sein. Es 

herrscht eine Gutsherrenmentalität vor, die davon auszugehen scheint „Wir sind die Guten, 

also ist alles, was wir tun, gut – Kritik daran ist zwangsläufig böse“. Nur die These von dieser 

Haltung kann erklären, warum die Rechtsordnung nichts zählt und kraft eigener Macht eigenes 

„Recht“ geschaffen wird. 

Ich bleibe am Thema dran und werde weiter berichten. 
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Be an Angel e.V. ist ein Berliner Verein, der sich seit Jahren mit beeindruckendem 

Engagement für Geflüchtete einsetzt und auch jetzt wieder den Geflüchteten aus der 

Ukraine in der ersten Reihe hilft!  

Der Verein hat bereits über 30 Busse mit Geflüchteten aus Moldawien in die EU 

gebracht und für alle eine gute Unterbringung organisiert! Und es werden keine 

Unterschiede nach Nationalität oder Aussehen gemacht (leider muss das immer 

noch betont werden). Auch in Moldawien gestrandeten Afghan:innen, Syrer:innen 

etc. wird geholfen. 

Näheres bspw. hier: https://www.facebook.com/andreas.toelke 

Gespendet werden kann hier: 

https://beanangel.direct/spenden/  

 

Werbung 

 

82. Deutscher Fürsorgetag in Essen – 10.-12. Mai 2022 

Das umfangreiche Programm gibt’s hier: 

https://deutscher-fuersorgetag.de/programm/ 

Zur Anmeldung hier: 

https://deutscher-fuersorgetag.de/programm/ticket/#preise 

Ich selbst werde auf einer kleinen Podiumsdiskussion zum Thema „Rechtssuche und 

effektiver Rechtsschutz in Krisenzeiten“ sprechen: 

https://deutscher-fuersorgetag.de/event/4-8-fachforum-des-deutschens-

sozialgerichtstages/  
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1. AsylbLG: Nachzahlungsansprüche erlöschen nicht durch Ausreise oder Wegfall der 

Bedürftigkeit 

Immer wieder taucht das Problem auf, dass Gerichte und Behörden behaupten, 

Nachzahlungsansprüche (wegen früherer rechtswidriger Nicht- oder Minderleistung) würden 

erlöschen, wenn Betroffene nach dem streitigen Zeitraum irgendwann mal frei von Leistungen 

geworden sind oder aus Deutschland ausgereist sind. Dass das falsch ist, ist seit Jahren 

geklärt – zuletzt durch das Urteil des BSG vom 24.06.2021 (B 7 AY 2/20 R). 

Im Ergebnis ist es also irrelevant, wie sich das Leben eines:einer Betroffenen entwickelt – 

wenn über einen bestimmten Zeitraum zu wenig AsylbLG-Leistungen gewährt wurden, kann 

die daraus folgende Nachzahlung in jedem Fall durchgesetzt werden. 
 

2. Nicht vergessen: Nachzahlungsansprüche sind zu verzinsen! 

Viele Behörden „vergessen“ regelmäßig die Verzinsung, wenn sie Nachzahlungen erbringen 

müssen. Angesichts der teilweise extrem langen Verfahrenszeiten bei Gericht, können das 

nicht unerhebliche Summen sein: 

Bei SGB-Ansprüchen gilt § 44 SGB I = 4% Zinsen ab Fälligkeit 

Bei AsylbLG-Ansprüchen gilt § 291 BGB analog = 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 

Eingang der Klage bei Gericht (vgl.: BSG, Urteil vom 25. Oktober 2018 – B 7 AY 2/18 R) 
 

3. Nicht vergessen: Verzögerungsschäden bei überlangen Gerichtsverfahren 

Ob in Asylverfahren oder sozialgerichtlichen Verfahren: oft dauern die Verfahren Jahre…  

§ 198 GVG bietet dafür eine Entschädigung. Für jeden „Verzögerungsmonat“ können pauschal 

100 EUR geltend gemacht werden. Ich habe erst jetzt wieder einem Mandanten auf diese Art 

3.000 EUR verschafft, weil sein Asylverfahren zu lange gedauert hatte  

Man zählt die Monate zusammen, in denen das Gericht das Verfahren nicht betrieben hat. 

Nach der Rechtsprechung sind dann im Regelfall 12 Monate als „Vorbereitungs- und 

Bedenkzeit“ abzuziehen und dann verbleiben die entschädigungsfähigen 

„Verzögerungsmonate“. 

Bsp.: April 2018 Klageerhebung – Juni 2018 Klageerwiderung – Juli 2018 Akteneinsicht 

und Ergänzung der Klagebegründung – September 2018 Erklärung des Beklagten, 

dass Argumente ausgetauscht sind – Oktober 2018 bis September 2021 Untätigkeit 

des Gerichts (36 Monate) – Oktober 2021 bis April 2022 diverse gegenseitige 

Stellungnahmen und Urteil 

Von den 36 Monaten, die das Verfahren nicht betrieben wurde, sind 12 Monate 

abzuziehen = 24. Pro Monate sind 100 EUR Entschädigung anzusetzen: 24 x 100 = 

2.400 EUR. 

Um die Entschädigung geltend machen zu können muss im Klageverfahren eine 

Verzögerungsrüge erhoben werden! Nach Abschluss des Verfahrens wird dann der Schaden 

geltend gemacht. Falls der Schaden nicht anerkannt wird, muss innerhalb von 6 Monaten nach 

Urteilsbekanntgabe geklagt werden. 
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4. Wohnsitzauflage nach § 12a AufenthG und JobCenter-Zuständigkeit 

Wer im Asylverfahren erfolgreich war, aber seinen Lebensunterhalt noch nicht mit eigenem 

Einkommen decken kann, ist kraft Gesetzes verpflichtet, seinen Wohnsitz in dem Bundesland 

zu nehmen, wo er das Asylverfahren betrieben hat.  

§ 36 Abs. 2 SGB II sagt, dass für Antragsteller mit einer solchen Wohnsitzauflage nur das 

JobCenter des Gebietes der Wohnsitzauflage zuständig sein kann. Wer also aus dem „Asyl-

Bundesland“ wegzieht, kann ein Problem bekommen, wenn er:sie am neuen Wohnort Alg-II 

beantragt. Dazu werden folgende Ansichten vertreten: 

1) Die Norm geht ins Leere, da es kein JobCenter für ein ganzes Bundesland gibt – das 

JobCenter am neuen Wohnort kann also unmöglich an das zuständige JobCenter 

verweisen (§ 16 SGB I), so dass es den Antrag zu bearbeiten und Leistungen zu 

gewähren hat: LSG NRW vom 20.01.2017 – L 19 AS 2381/16 B ER (so auch 7./21. 

Senat des LSG NRW); Aubel in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB II, § 36 (Stand: 

30.06.2021), Rn. 58 ff. 

2) Das JobCenter am neuen Wohnort muss den Antrag ablehnen (und damit § 16 SGB I 

außer Kraft setzen und die Zuständigkeitsnorm des § 36 Abs. 2 SGB II in eine 

Ausschlussnorm ummünzen): LSG Bln-Bbg vom 12.01.2021 – L 14 AS 1694/20 B ER; 

LSG Meck-Pom vom 21.09.2020 – L 10 AS 373/18; LSG Nds.-Bremen vom 

05.03.2018 – L 15 AS 32/18 B ER; LSG Bln-Bbg vom 26.06.2017 – L 31 AS 618/17 B 

ER; LSG Hamburg vom 08.05.2017 – L 4 AS 114/17 B ER 

3) Wer sich außerhalb des Bereichs der Wohnsitzauflage aufhält, sei ortsabwesend im 

Sinne des § 7 Abs. 4a SGB II (Wortlaut müsse aus migrationspolitischen Erwägungen 

ignoriert werden) und deshalb von Leistungen ausgeschlossen: LSG NRW vom 

27.06.2018 – L 12 AS 783/18 B ER 

Wenn hier Probleme auftauchen: Immer einstweiliger Rechtsschutz UND Klage, da die 

Auffassungen zu 2) und 3) rein migrationspolitisch motiviert sind und juristisch unhaltbar sind. 

Wären die Auffassungen zu 2) und 3) richtig, käme dies einem leistungsrechtlichen 

Aushungern der Betroffenen zur Durchsetzung einer aufenthaltsrechtlichen Maßnahme gleich 

– das wäre aber eines zivilisierten Rechtsstaates unwürdig. 
 

5. Sozialrechtsweg eröffnet, wenn Unterkunftsträger Sozialleistungsträger verklagt 

Das Bayerische LSG hat festgestellt, dass der sozialrechtsweg eröffnet ist, wenn ein 

Unterkunftsträger (Einrichtungsträger) die Sozialleistungsbehörde verklagt (Beschluss vom 

19. April 2021 – L 1 SV 4/21 B). Das SG hatte die Sache zu Unrecht an das Zivilgericht 

verwiesen. 
 

6. am 10.10.2022, online-Seminar „Update zum Flüchtlingssozialrecht: AsylbLG“ 

Für die bag arbeit werde ich am 10.10.2022 ein online-Seminar von 11-13 Uhr abhalten, in 

dem die dann aktuellen Updates zum Flüchtlingssozialrecht (Fokus auf AsylbLG) behandelt 

werden. Ich hoffe, dass das BVerfG bis dahin schon über die „Zwangsverpartnerung“ (1 BvL 

3/21; Vorlagebeschluss des SG Düsseldorf) und den Grundbedarf (1 BvL 5/21; 

Vorlagebeschluss des LSG Nds.-Bremen) entschieden hat, damit wird die Folgen dieser 

Entscheidungen für die Praxis besprechen können. 
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Be an Angel e.V. ist ein Berliner Verein, der sich seit Jahren mit beeindruckendem 

Engagement für Geflüchtete einsetzt und auch jetzt wieder den Geflüchteten aus der 

Ukraine (insbesondere auch Menschen mit Behinderung) in der ersten Reihe hilft!  

Der Verein hat bereits über 60 Busse mit Geflüchteten aus Moldawien in die EU 

gebracht und für alle eine gute Unterbringung organisiert! Und es werden keine 

Unterschiede nach Nationalität oder Aussehen gemacht (leider muss das immer 

noch betont werden). Auch in Moldawien gestrandeten Afghan:innen, Syrer:innen 

etc. wird geholfen und sogar direkte Evakuierungen aus der Ukraine werden 

organisiert – bspw. für Menschen mit Behinderung, die nicht selbständig fliehen 

können. 

Näheres bspw. hier: https://www.facebook.com/andreas.toelke 

Gespendet werden kann hier: 

https://beanangel.direct/spenden/  

 

 

Werbung 

82. Deutscher Fürsorgetag in Essen – 10.-12. Mai 2022 

Das umfangreiche Programm gibt’s hier: 

https://deutscher-fuersorgetag.de/programm/ 

Zur Anmeldung hier: 

https://deutscher-fuersorgetag.de/programm/ticket/#preise 

Ich selbst werde am 12.05.2022 auf einer kleinen Podiumsdiskussion zum Thema 

„Rechtssuche und effektiver Rechtsschutz in Krisenzeiten“ sprechen: 

https://deutscher-fuersorgetag.de/event/4-8-fachforum-des-deutschens-

sozialgerichtstages/  
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1. Ukraine-Geflüchtete: Rechtskreiswechsel ins SGB II ab 01.06.2022 

Es wird ein § 74 SGB II eingeführt – Wortlaut (Stand: 11.05.2022): 

§ 74 Ansprüche von Ausländerinnen und Ausländern mit einer Fiktionsbescheinigung 

(1) Abweichend von § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 erhalten Leistungen nach diesem Buch auch Personen, die gemäß 

§ 49 des Aufenthaltsgesetzes erkennungsdienstlich behandelt worden sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 des 

Aufenthaltsgesetzes beantragt haben und denen eine entsprechende Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 5 in 

Verbindung mit Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes ausgestellt worden ist. § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und § 8 Absatz 2 

sind nicht anzuwenden. Der Bewilligungszeitraum ist abweichend von § 41 Absatz 3 Satz 1 auf längstens sechs Monate zu 

verkürzen. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Personen, die gemäß § 49 des Aufenthaltsgesetzes erkennungsdienstlich behandelt worden sind, 

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes beantragt haben und denen daher eine entsprechende 

Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes ausgestellt worden ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind bei Personen, denen nach dem 24. Februar 2022 und vor dem 1. Juni 2022 auf Grund eines 

Antrages auf eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes eine entsprechende 

Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 3 oder Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes ausgestellt 

worden ist, mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle der erkennungsdienstlichen Behandlung die Speicherung der Daten 

nach § 3 Absatz 1 des AZR-Gesetzes erfolgt ist. Eine nicht durchgeführte erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 des 

Aufenthaltsgesetzes oder nach § 16 des Asylgesetzes ist in diesen Fällen durch die zuständige Behörde bis zum Ablauf des 

31. Oktober 2022 nachzuholen. 

(4) Das Erfordernis des Nachholens einer erkennungsdienstlichen Behandlung in Absatz 3 gilt nicht, soweit eine 

erkennungsdienstliche Behandlung nach § 49 des Aufenthaltsgesetzes nicht vorgesehen ist. 

(5) In der Zeit vom 1. Juni 2022 bis einschließlich 31. August 2022 gilt der Antrag auf Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts nach diesem Buch für Leistungsberechtigte nach § 18 des Asylbewerberleistungsgesetzes als gestellt. Die 

Leistungen nach diesem Buch sind gegenüber den Leistungen nach § 18 des Asylbewerberleistungsgesetzes vorrangig. 

Wenn die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende Leistungsberechtigten nach § 18 des 

Asylbewerberleistungsgesetzes laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bewilligt haben, haben sie den 

Zeitpunkt der Aufnahme der laufenden Leistungsgewährung den für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

zuständigen Behörden unverzüglich anzuzeigen. Der für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen 

Behörde stehen Erstattungsansprüche nach Maßgabe des § 104 des Zehnten Buches zu. 

Die Voraussetzungen sind also: 

- Erkennungsdienstliche (ED) Behandlung 

o AZR-Registrierung genügt, wenn Fiktionsbescheinigung zwischen 24.02.2022 

und 01.06.2022 ausgestellt wurde – ED-Behandlung ist dann bis 31.10.2022 

nachzuholen, soweit § 49 AufenthG eine ED-Behandlung vorsieht 

- Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG 

- Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 5 AufenthG 

Es bleibt zu hoffen, dass das alles ohne Probleme funktioniert – es darf aber gezweifelt 

werden. In Berlin stellt die Ausländerbehörde bspw. grundsätzlich keine 

Fiktionsbescheinigungen aus, so dass Betroffene in Berlin bei wortgetreuer 

Gesetzesanwendung keine Leistungen nach SGB II erreichen können. Zudem sind die 

Regelungen zu ED-Behandlung nicht besonders „handlich“ und insbesondere für Jobcenter 

dürfte es schwierig werden, ernsthaft zu prüfen, ob jemand nun ED-behandelt werden muss 

oder nicht.  

Sollte die Alg II Leistungsbewilligung nicht sofort funktionieren, sollen Leistungen nach 

AsylbLG unproblematisch weiter erbracht werden. 
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2. Rechtskreiswechsel generell 

Generell (also für alle nicht von § 24 AufenthG profitieren) gilt für den Rechtskreiswechsel vom 

AsylbLG zum SGB II § 1 Abs. 3 AsylbLG iVm § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 SGB II.  

Hier kann ich der Einfachheit halber auf die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für 

Arbeit zu § 7 SGB II (Stand: 15.02.2022; 7.58 ff.) Bezug nehmen. Ob der Inhalt dieser 

Weisungen juristisch einwandfrei ist, ist in der Fachwelt durchaus umstritten – allerdings hat 

sich die BA im Wesentlichen für die günstigsten Auslegungen entschieden, so dass es hier 

nichts zu monieren gibt. 
 

3. Vertiefung: Verzögerungsschäden bei überlangen Gerichtsverfahren 

Im letzten newsletter hatte ich unter 3. auf die Möglichkeit von Entschädigungen bei 

überlangen Verfahrensdauern hingewiesen. Dazu noch ein paar praktische Hinweise: 

Verzögerungsrüge: Wenn ein Gerichtsverfahren droht, zu lange zu dauern, dann sollte eine 

Verzögerungsrüge erhoben werden. Es genügt, die formlose Erhebung mit kurzer 

Begründung, warum man meint, dass eine überlange Verfahrensdauer droht. 

Bsp.: Ich erhebe Verzögerungsrüge gem. § 198 GVG. Da das Verfahren nun schon 

mehr als 1 Jahr lang nicht mehr vorangeht, ist eine überlange Verfahrensdauer zu 

befürchten. 

Die Verzögerungsrüge sollte möglichst vor der mündlichen Verhandlung erfolgen. Unter 

bestimmten Umständen genügt auch eine Erhebung in der mündlichen Verhandlung – die 

Details sind aber doch recht komplex und dafür ist hier kein Platz. 

Mit Zustellung der gerichtlichen Entscheidung beginnt dann eine 6-Monats-Frist. Innerhalb 

dieser Frist kann versucht werden, eine Entschädigung außergerichtlich zu erhalten. Da die 

Zuständigkeiten regional verschieden und recht unübersichtlich sind, sollten die Anträge im 

Zweifel an die Leitung des entscheidenden Gerichts gerichtet werden.  

Bsp.: In dem Verfahren S 12 AY 123/19 ist eine überlange Verfahrensdauer 

entstanden. Eine Verzögerungsrüge wurde am 01.06.2021 erhoben. Der 

Verfahrensverlauf war wie folgt: 

01.02.2019 Klageerhebung 
10.03.2019 Klageerwiderung 
15.03.2019 gerichtlicher Fragenkatalog an Kläger 
01.08.2019 Antworten auf die gerichtlichen Fragen 
01.08.2020 Verzögerungsrüge 
01.08.2021 Sachstandsanfrage 
10.08.2021 Termin zur mündlichen Verhandlung 
10.09.2021 mündliche Verhandlung (Entscheidung im schriftlichen Verfahren) 
02.05.2022 Urteil 

Hier hat das Gericht das Verfahren in der Zeit von August 2019 bis Juli 2021 und von 

Oktober 2021 bis April 2022 nicht betrieben (31 Monate), so dass unter 

Berücksichtigung einer angemessenen Bedenkzeit des Gerichts von 12 Monaten 31 

minus 12 = 19 Monate zu entschädigen sind. Daher wird um Zahlung von 19 x 100 = 

1.900 EUR auf folgende Kontoverbindung … gebeten. 

Darauf erfolgt dann eine Reaktion, in welchem Umfang die Forderung anerkannt wird. Ist man 

mit diesem Umfang nicht einverstanden, muss innerhalb von 6 Monaten ab Urteilszustellung 

Klage erhoben werden. Für diese Klage fallen Gerichtskosten an! 
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Be an Angel e.V. ist ein Berliner Verein, der sich seit Jahren mit beeindruckendem 

Engagement für Geflüchtete einsetzt und auch jetzt wieder den Geflüchteten aus der 

Ukraine (insbesondere auch Menschen mit Behinderung) in der ersten Reihe hilft!  

Der Verein hat bereits über 60 Busse mit Geflüchteten aus Moldawien in die EU 

gebracht und für alle eine gute Unterbringung organisiert! Und es werden keine 

Unterschiede nach Nationalität oder Aussehen gemacht (leider muss das immer 

noch betont werden). Auch in Moldawien gestrandeten Afghan:innen, Syrer:innen 

etc. wird geholfen und sogar direkte Evakuierungen aus der Ukraine werden 

organisiert – bspw. für Menschen mit Behinderung, die nicht selbständig fliehen 

können. 

Näheres bspw. hier: https://www.facebook.com/andreas.toelke 

Gespendet werden kann hier: 

https://beanangel.direct/spenden/  

 

 

Werbung 

Jetzt vormerken: 

8. Deutscher Sozialgerichtstag 

am 3. und 4. November 2022 in Potsdam 

Die Bundestagung 2022 steht unter dem Generalthema 

»Sozialstaat in der Schieflage – 

bleibt die Solidarität auf der Strecke?« 

Wie immer steht auch auf dem 8. DSGT die Arbeit in den Kommissionen am Nachmittag 

des ersten Veranstaltungstages im Mittelpunkt. Über aktuelle sozialrechtliche und 

sozialpolitische Themen und über Zukunftsfragen in Zeiten großer Herausforderungen 

beraten die Kommissionen SGB II, SGB III, SGB V (einschließlich Vertragsarztrecht), 

SGB VI, SGB VII, SGB VIII, SER/SGB IX, SGB XI, SGB XII sowie die Kommissionen 

Verfahrensrecht und Ethik im sozialrechtlichen Verfahren. 

Der zweite Kongresstag beginnt mit den Berichten aus den Kommissionen. Den 

Schlusspunkt der Bundestagung 2022 setzt die traditionelle Podiumsdiskussion. Die 

Gesamtleitung der Bundestagung liegt bei der Präsidentin des DSGT Monika Paulat. 

  

https://www.sozialgerichtstag.de/veranstaltungen/bundestagung/ 



 
 

 

Newsletter-10-2022 
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1. Dauerbrenner: EU-Bürger:innen und Existenzsicherung 

Am 29.03.2022 hatte der 4. Senat des BSG eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen, 

wonach EU-Bürger:innen, die migrationsrechtlich nicht ausreisepflichtig sind, sozialrechtlich 

dazu verpflichtet seien, Deutschland zu verlassen, so dass ein vollständiger Ausschluss vom 

Zugang zum menschenwürdigen Existenzminimum gerechtfertigt sei. Das schriftliche Urteil 

steht noch aus (siehe dazu newsletter 07-2022 unter 2.). 

Nun gibt es eine Entscheidung des 7. Senats vom 18.05.2022 (B 7/14 AS 27/21 R) zu dieser 

Frage und der 7. Senat scheint an der bisherigen Linie des BSG festzuhalten (von der der 

4. Senat abweicht). Auch hier ist das schriftliche Urteil abzuwarten – bisher liegt nur der 

Terminsbericht vor. 

Der 7. Senat hat die Sache an das LSG NRW zurückverweisen. Das LSG muss nun neu 

ermitteln, ob schon über das EFA der Zugang zum SGB XII eröffnet ist oder ob, über die 

Überbrückungsleistungen des § 23 Abs. 3 S. 3 ff. SGB XII das Existenzminimum zu sichern 

ist. Eine Ausreiseobliegenheit für nicht ausreisepflichtige EU-Bürger:innen sieht der 7. Senat 

also nicht. Es deutet sich also ein Dissens zwischen dem 4. und dem 7. Senat an. 

Zur Frage der Anwendung des EFA hat das BSG bereits entschieden (Urteil vom 09.08.2018 

– B 14 AS 32/17 R, Rn 35) Leider meint das BSG bisher, dass das EFA nur anwendbar sei, 

wenn ein materieller Freizügigkeitsgrund vorliegt (vor allem: erfolgversprechende 

Arbeitssuche). Diese Ansicht widerspricht aber dem Wortlaut des EFA: Art. 1 spricht von 

"erlaubtem" Aufenthalt und Art. 11 Bst. b definiert "erlaubten Aufenthalt" so: "Der Aufenthalt 

gilt als nicht erlaubt von dem Tage an, mit dem eine gegen den Beteiligten erlassene 

Anordnung zum Verlassen des Landes wirksam wird, sofern nicht ihre Durchführung 

ausgesetzt ist.". Es kommt also nicht auf ein materielles Freizügigkeitsrecht an, sondern auf 

einen Bescheid der Ausländerbehörde, der fehlende mat. Freizügigkeitsrechte feststellt. 

Es bleibt spannend und leider bleibt für die Betroffenen die Gefahr des Entzugs des 

menschenwürdigen Existenzminimums. 
 

2. BSG: Entschädigungen für überlange Verfahrensdauer (§ 198 GVG) sind nicht auf 

Existenzsicherungsleistungen anzurechnen 

In den letzten beiden newslettern hatte ich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass bei 

überlangen Gerichtsverfahren eine Entschädigung nach § 198 GVG geltend gemacht werden 

kann (08-2022 / 09-2022, jeweils 3.). Ich wurde darauf hingewiesen, dass es von Interesse ist, 

ob denn diese Entschädigung auf Leistungen nach SGB II/XII/AsylbLG angerechnet wird. 

Das BSG hat zum SGB II bereits entschieden, dass eine Anrechnung ausscheidet (Urteil vom 

11.11.2021 – B 14 AS 15/20 R). Nach § 11a Abs. 3 S. 1 SGB II sind öffentlich-rechtliche 

Zahlungen, die einem bestimmten Zweck dienen und dieser Zweck nicht identisch mit den 

Alg II Leistungen ist, nicht als Einkommen anzurechnen. Die Entschädigung nach § 198 GVG 

ist aber eine Zahlung für immaterielle Schäden und das Alg II deckt solche Bedarfe nicht. 

Für das SGB XII muss gem. § 83 Abs. 2 SGB XII das gleiche gelten (vgl.: Schmidt in: 

Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 3. Aufl., § 83 SGB XII (Stand: 01.02.2020), Rn. 20) und für 

das AsylbLG ergibt sich das gleiche aus § 7 Abs. 2 Nr. 4 AsylbLG (vgl.: Schmidt in: 

Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 3. Aufl., § 7 AsylbLG (Stand: 01.02.2020), Rn. 43). 

Sozialbehörden haben “sicherzustellen, dass 

die sozialen Rechte möglichst weitgehend 

verwirklicht werden”  

(§ 2 Abs. 2 HS 2 SGB I) 



3. Keine überzogenen Anforderungen an PKH-Formulare + Nachweise! 

Es ist ein ständiges Ärgernis, dass einige Richter:innen enorme Energien freisetzen, um auch 

den letzten Cent in Prozesskostenhilfe-Erklärungen zu überprüfen, um dann (oft) die 

eigentliche Sache Monate/Jahre liegen zu lassen… Daher hier einmal ganz Grundsätzlich: 

Wenn es in der Sache um Leistungen nach SGB XII oder AsylbLG geht, müssen die Abschnitte 

E-J des PKH-Formulars nicht ausgefüllt werden (OVG NRW vom 16.04.2012 – 18 E 871/11). 

Warum auch – es wäre reine Förmelei!?  

Das BVerfG hatte bereits am 11.02.1999 (2 BvR 229/98, Rn 14) dazu entschieden: 

Wer […] Prozesskostenhilfe beantragt und dabei dem gemäß § 397 a StPO i. V. m. § 117 Abs. 

2 ZPO zu verwendenden Vordruck einen Bescheid des Sozialamts über ihm gewährte 

Leistungen zum Lebensunterhalt beifügt, ist davon befreit, seine persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse im einzelnen darzulegen und nachzuweisen (vgl. § 2 Abs. 2 der 

Prozeßkostenhilfevordruckverordnung vom 17.10.1994, BGBl I S. 3001). 

Daran hat sich (auch nach Neufassung des § 2 Abs. 2 PKH-VordruckVO) nichts geändert. 

In einer neueren Entscheidung vom 20.02.2020 betont das BVerfG (1 BvR 1975/18), dass 

Lücken im PKH-Formular nicht zur PKH-Ablehnung führen dürfen, wenn sich die Angaben 

ohne weiteres aus beigefügten Nachweisen ergeben. 

Ich werde in meiner Praxis ab sofort darauf achten, auch wenn Stress mit einigen Gerichten 

vorprogrammiert scheint, die stets jedes Feld im PKH-Formular ausgefüllt haben möchten, 

selbst wenn es in der Hauptsache um § 1a AsylbLG geht (also allen Beteiligten klar sein muss: 

da ist kein Geld!).  
 

4. nochmal: EU-Bürger:innen und Existenzsicherung 

Die GGUA-Flüchtlingshilfe hat eine gute Rechtsprechungsübersicht zum Thema! 
 

5. Auflehnung und Widerstand in der Sozialen Arbeit 

Es braucht mehr Auflehnung und Widerstand in der Sozialen Arbeit. Daher der Hinweis auf 

eine entsprechende Broschüre zum Thema vom Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Berlin. 

Ich erinnere hier nur daran, dass das Land Berlin die Sozialarbeiter:innen dazu eingespannt 

hat und einspannt, Unterschriften unter rechtswidrige „Schuldanerkenntnisse“ von 

Geflüchteten in Sammelunterkünften für die Behörden zu beschaffen (Details: Artikel im 

Anwaltsblatt, ins. S. 3). Sozialarbeiter:innen sind keine Gehilfen für die Behörden!  
 

6. Aufruf zu Klagen gegen das AsylbLG 

Es ist mal wieder Zeit: Das AsylbLG gehört abgeschafft! Solange es aber noch besteht, muss 

möglichst massenhaft dagegen geklagt werden, um etwas zu bewegen (neben politischen 

Aktionen natürlich). Gerade in Berlin wird viel zu wenig geklagt, so dass am SG Berlin gar kein 

Problembewusstsein entstehen kann. Daher nochmal: 

- Alle(!) Bescheide nach § 3 AsylbLG sind angreifbar (anhängiges Verfahren beim BVerfG: 1 BvL 

5/21) 

- Alle(!) Bescheide nach § 1a AsylbLG sind angreifbar (BVerfG-Kammerbeschluss vom 

12.05.2021 – 1 BvR 2682/17, Rn. 24, indirekt aber deutlich: § 1a AsylbLG ist in der aktuellen 

Fassung verfassungswidrig) 

- Alle(!) Bescheid von Alleinstehenden und Alleinerziehenden in Sammelunterkünften sind 

angreifbar (anhängiges Verfahren zur „Zwangsverpartnerung“ beim BVerfG: 1 BvL 3/21) 

Ein Abwarten, bis das BVerfG entscheidet, wird den Betroffenen sehr wahrscheinlich nichts 

bringen. Das BVerfG lässt Nachzahlungsansprüche für die Vergangenheit meist nur für 

diejenigen zu, die ihren Bescheiden widersprochen und geklagt haben! Die Ansprüche der 

Betroffenen können also nur durch Klagen gewahrt werden. 
 

 

Anwaltsbüro Volker Gerloff  

Immanuelkirchstraße 3-4, 10405 Berlin  
https://www.ra-gerloff.de/  

https://twitter.com/GerloffVolker 
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Spendenempfehlung: 

 

 

Be an Angel e.V. ist ein Berliner Verein, der sich seit Jahren mit beeindruckendem 

Engagement für Geflüchtete einsetzt und auch jetzt wieder den Geflüchteten aus der 

Ukraine (insbesondere auch Menschen mit Behinderung) in der ersten Reihe hilft!  

Der Verein hat bereits über 60 Busse mit Geflüchteten aus Moldawien in die EU 

gebracht und für alle eine gute Unterbringung organisiert! Und es werden keine 

Unterschiede nach Nationalität oder Aussehen gemacht (leider muss das immer 

noch betont werden). Auch in Moldawien gestrandeten Afghan:innen, Syrer:innen 

etc. wird geholfen und sogar direkte Evakuierungen aus der Ukraine werden 

organisiert – bspw. für Menschen mit Behinderung, die nicht selbständig fliehen 

können. 

Näheres bspw. hier: https://www.facebook.com/andreas.toelke 

Gespendet werden kann hier: 

https://beanangel.direct/spenden/  

 

 

Werbung 

Jetzt vormerken: 

8. Deutscher Sozialgerichtstag 

am 3. und 4. November 2022 in Potsdam 

Die Bundestagung 2022 steht unter dem Generalthema 

»Sozialstaat in der Schieflage – 

bleibt die Solidarität auf der Strecke?« 

Wie immer steht auch auf dem 8. DSGT die Arbeit in den Kommissionen am Nachmittag 

des ersten Veranstaltungstages im Mittelpunkt. Über aktuelle sozialrechtliche und 

sozialpolitische Themen und über Zukunftsfragen in Zeiten großer Herausforderungen 

beraten die Kommissionen SGB II, SGB III, SGB V (einschließlich Vertragsarztrecht), 

SGB VI, SGB VII, SGB VIII, SER/SGB IX, SGB XI, SGB XII sowie die Kommissionen 

Verfahrensrecht und Ethik im sozialrechtlichen Verfahren. 

Der zweite Kongresstag beginnt mit den Berichten aus den Kommissionen. Den 

Schlusspunkt der Bundestagung 2022 setzt die traditionelle Podiumsdiskussion. Die 

Gesamtleitung der Bundestagung liegt bei der Präsidentin des DSGT Monika Paulat. 

  

https://www.sozialgerichtstag.de/veranstaltungen/bundestagung/ 
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Nach etwas längerer Pause wieder ein newsletter. Die Arbeit, ein Büroausflug, der Deutsche 

Anwaltstag, Privatleben usw. haben mich in Beschlag genommen… 
 

1. Dauerbrenner: Abzocke von Geflüchteten ohne Rechtsgrundlage in Berlin 

Heft 6/2022 Asylmagazin hat die Gebühren für Sammelunterkünfte im Fokus und es gibt auch einen 

Aufsatz von mir zum rechtswidrigen Berliner System. Lektüre und Weitersagen ist erwünscht  

Auch im Heft 3/2022 info also findet sich ein Beitrag von mir zum Thema illegale Abzocke in Berlin 

durch eine Linke Senatsverwaltung. Auch hier ist natürlich die Lektüre und Weitersagen erwünscht. 

Rückmeldungen sind ebenfalls sehr willkommen. 

Schließlich gibt es aktuell ein Widerspruchsverfahren bei der Berliner Senatsverwaltung für Soziales 

(Katja Kipping, Die Linke) wegen Verstoßes gegen das Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG). 

Hintergrund: Es wurden IFG-Anfragen zu Weisungen, Rundschreiben etc. (zum „Berliner System“) 

gestartet. Bekannt ist, dass es Weisungen vom Senat an das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheit 

(LAF) und bekannt ist, dass es Absprachen zwischen Senat-LAF-Bezirksämter-JobCenter-

Unterkunftsbetreiber geben muss. Daher besteht ein Interesse, Licht in das undurchsichtige Dickicht 

zu bringen. Die Senatsverwaltung hat die Anfragen (zu spät) sinngemäß so beantwortet: „Wir machen 

das schon, alles ist supi, entspannt Euch.“. Intransparenz scheint bei der Partei „Die Linke“ eine hohe 

Priorität zu haben (wenn man selbst am Ruder sitzt). 
 

2. Passbeschaffungskosten  

Grundsätzlich ist alles klar, wenn es um die Übernahme von Passbeschaffungskosten geht: 
- Leistungen nach § 3 AsylbLG: grundsätzlich Anspruch nach § 6 Abs. 1 AsylbLG auf Übernahme angemessener 

erforderlicher Passbeschaffungskosten (BSG vom 12.9.2018 – B 4 AS 33/17 R, Rn. 30); 

- Leistungen nach § 2 AsylbLG: grundsätzlich keine Kostenübernahme (BSG, Urteil vom 29.5.2019 – B 8 SO 8/17 R); 

- Leistungen nach SGB II: grundsätzlich keine Kostenübernahme (BSG, Urteil vom 12.9.2018 – B 4 AS 33/17 R). 

Das SG Köln hat nun entschieden, dass in besonderen Einzelfällen auch nach SGB II 

Passbeschaffungskosten zu übernehmen sein können (Urteil vom 17.5.2022 – S 15 AS 4356/19). 

Konkret ging es um einen ausländischen Ausweis (kein Reisepass!) für ein ausländisches Kind. Das 

JobCenter hatte diesen Ausweis als Leistungsvoraussetzung verlangt. Wenn aber ein Dokument eine 

Leistungsvoraussetzung ist, dann müssen auch die notwendigen Beschaffungskosten nach § 21 

Abs. 6 SGB II übernommen werden. 
 

3. Für Klagen gegen § 1a AsylbLG muss immer PKH bewilligt werden 

Das LSG Niedersachsen-Bremen hat das Offensichtliche nochmal ausdrücklich festgestellt: Wegen 

der grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Zweifel an § 1a AsylbLG darf PKH in keinem Fall 

abgelehnt werden (Beschluss vom 19.5.2022 – L 8 AY 38/19). 

ALLE 1a-BESCHEIDE SIND ANZUGREIFEN! 
 

4. Kindergeld bei unbekanntem Aufenthaltsort der Eltern 

Das SG Freiburg hat nochmal für Afghanistan festgestellt, dass der Versuch der Kontaktaufnahme zu 

Eltern in Afghanistan zu gefährlich und damit unzumutbar ist – Kindergeld ist also zu gewähren (Urteil 

vom 24.5.2022 – S 9 KG 3744/20). 

Andere Entscheidungen zum Thema: 

Bei der Gelegenheit erinnere ich auch an eine ältere positive Entscheidung:  

Sozialbehörden haben “sicherzustellen, dass 

die sozialen Rechte möglichst weitgehend 

verwirklicht werden”  

(§ 2 Abs. 2 HS 2 SGB I) 



Das SG Kassel hatte durch Urteil vom 20.8.2020 (S 11 KG 1/20) entschieden, dass die Obhut des 

Jugendamtes für einen unbekannten Aufenthaltsort der Eltern bzw. eine erfolglose Suche spricht und 

dass die Inanspruchnahme des DRK zur Suche der Eltern weder erforderlich noch sinnvoll ist (so 

auch: SG Marburg, Urteil vom 4.11.2021 – S 2 KG 2/20). 
 

5. Umstellung von § 3 auf § 2 Leistungen hat taggenau zu erfolgen 

Offenbar gibt es hier immer noch Schwierigkeiten, obwohl die Sache geklärt ist: Die Behörde hat von 

amtswegen taggenau nach 18 Monaten Aufenthaltsdauer Leistungen nach § 2 AsylbLG zu gewähren 

(falls sie keinen Rechtsmissbrauch im Sinne der Norm darlegen und beweisen kann). 

Als ich mal wieder mit dem Problem konfrontiert wurde, fiel mir auf, dass es gar nicht so einfach ist, 

dazu eine Gerichtsentscheidung zu finden (Selbstverständlichkeiten werden eben selten ausdrücklich 

festgestellt). Daher hier für alle Fälle: LSG NRW, Urteil vom 8.6.2020 – L 20 AY 40/19, Rn. 33: 

taggenaue Gewährung von Leistungen nach § 2 AsylbLG von amtswegen! 

Anders: 212. Kammer des SG Berlin, wo ernsthaft vertreten wird, dass die Betroffenen zunächst 

beweisen müssten, dass ihr Aufenthalt nicht rechtsmissbräuchlich im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 1 

AsylbLG sei, bevor § 2 AsylbLG zur Anwendung kommen dürfe (glücklicherweise eine wunderliche 

Sondermeinung…). 
 

6. Entgleisung am Thüringischen LSG  

Nach je 4 Jahren Verfahrenszeit sollten am Thüringischen LSG zwei Verhandlungen zum § 1a Nr. 2 

AsylbLG alte Fassung stattfinden. Mich erreichte 2 Tage vor den Verhandlungen die Ablehnung der 

PKH-Anträge (Beschlüsse vom 8.6.2022 – L 8 AY 721/18 und 722/18). Aus meiner Sicht ist die PKH-

Ablehnung hier unvertretbar, das würde hier aber den Rahmen sprengen. Der 8. LSG-Senat musste 

aber noch zwei draufsetzen: 

Der Kläger war im Streitzeitraum sorgeberechtigt für seine in Berlin lebende mdj. Tochter. Er nahm 

seine Umgangspflicht sehr ernst und erhielt dafür auch regelmäßig Verlassenserlaubnisse (bei 

bestehender „Residenzpflicht“). Selbst die Kindsmutter, die mit dem Kläger nichts mehr zu tun haben 

wollte, unterstützte den Umgang. Daher lag ein Duldungsgrund aus familiären Gründen vor, so dass 

es auf eine vermeintliche Nichtmitwirkung bei der Abschiebung nicht ankommen konnte. Dem setzt 

das LSG entgegen:  

„Angesichts der massiven wiederholten Straffälligkeit des Klägers wegen Verstößen gegen 

das BtMG und des mit den begangenen Straftaten verbundenen hohen Risikos insbesondere 

für Kinder und Jugendliche vermag der Senat im Hinblick auf das Kindeswohl schon kaum 

überhaupt noch Vorteile eines Kontakts zur Tochter zu erkennen.“ 

Abgesehen davon, dass die letzte Verurteilung des Klägers über 5 Jahre zurücklag: Seit wann hängt 

das Kindeswohl ausschließlich vom Strafregister des Vaters ab? Hier lässt der LSG-Senat seiner 

Abneigung gegen den Kläger freien Lauf – das darf professionellen Richter:innen nicht passieren! 

Und in der Akte findet sich in einem der Verfahren ein Vermerk, dass einmal ein Vermögen von 295 

EUR beim Kläger aufgefunden wurde – im anderen Verfahren wurde nie Vermögen festgestellt. 

Daraus macht der 8. LSG-Senat in beiden Verfahren: 

„Im Übrigen könnten angesichts des wiederholten Auffindens von Barbeträgen beim Kläger 

schon Zweifel an der Hilfebedürftigkeit im Umfang des von der Beklagten durch die 

angefochtenen Bescheide abgedeckten Bedarfs bestehen.“ 

Solche Entgleisungen dürfen nicht hingenommen werden. Ich werde ggf. weiter berichten. 

 
 

 

Anwaltsbüro Volker Gerloff  

Immanuelkirchstraße 3-4, 10405 Berlin  
https://www.ra-gerloff.de/  
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Spendenempfehlung: 

 

Be an Angel e.V. ist ein Berliner Verein, der sich seit Jahren mit beeindruckendem Engagement für 

Geflüchtete einsetzt und auch jetzt wieder den Geflüchteten aus der Ukraine (insbesondere auch 

Menschen mit Behinderung) in der ersten Reihe hilft!  

Der Verein hat bereits über 60 Busse mit Geflüchteten aus Moldawien in die EU gebracht und für 

alle eine gute Unterbringung organisiert! Und es werden keine Unterschiede nach Nationalität oder 

Aussehen gemacht (leider muss das immer noch betont werden). Auch in Moldawien gestrandeten 

Afghan:innen, Syrer:innen etc. wird geholfen und sogar direkte Evakuierungen aus der Ukraine 

werden organisiert – bspw. für Menschen mit Behinderung, die nicht selbständig fliehen können. 

Näheres bspw. hier: https://www.facebook.com/andreas.toelke 

Gespendet werden kann hier: https://beanangel.direct/spenden/  

 

 

Werbung 

Jetzt anmelden: 

Update zum Flüchtlingssozialrecht: AsylbLG 

10.10.2022 – online von 11-13 Uhr 

Anmeldung: https://www.bagarbeit.de/veranstaltungen/update-zum-

fluechtlingssozialrecht-asylblg-2/  

 

Jetzt vormerken: 

8. Deutscher Sozialgerichtstag 

am 3. und 4. November 2022 in Potsdam 

Die Bundestagung 2022 steht unter dem Generalthema 

»Sozialstaat in der Schieflage – 

bleibt die Solidarität auf der Strecke?« 

Wie immer steht auch auf dem 8. DSGT die Arbeit in den Kommissionen am Nachmittag des ersten 

Veranstaltungstages im Mittelpunkt. Über aktuelle sozialrechtliche und sozialpolitische Themen und 

über Zukunftsfragen in Zeiten großer Herausforderungen beraten die Kommissionen SGB II, SGB III, 

SGB V (einschließlich Vertragsarztrecht), SGB VI, SGB VII, SGB VIII, SER/SGB IX, SGB XI, SGB XII sowie 

die Kommissionen Verfahrensrecht und Ethik im sozialrechtlichen Verfahren. 

Der zweite Kongresstag beginnt mit den Berichten aus den Kommissionen. Den Schlusspunkt der 

Bundestagung 2022 setzt die traditionelle Podiumsdiskussion. Die Gesamtleitung der Bundestagung 

liegt bei der Präsidentin des DSGT Monika Paulat. 
 

https://www.sozialgerichtstag.de/veranstaltungen/bundestagung/ 




